
 

 

 

Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2024 

 

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.03.2026 den 
Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest: 
 

  

EUR 

1. Erfolgsrechnung 

1.1 Summe Erträge 1.806.606,28 

1.2 Summe Aufwendungen 2.320.846,51 

1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) -514.240,23 

 nachrichtlich:  

 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 0,00 

 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung 0,00 

2. Liquiditätsrechnung 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.861.073,63 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.993.279,56 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung -132.205,93 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.243.839,50 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.966.375,67 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -9.722.536,17 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -9.854.742,10 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9.982.000,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 521.670,36 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 9.460.329,64 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -394.412,46 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen 

-6.530,92 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.354.481,14 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -400.943,38 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 953.537,76 

3. Bilanz 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 35.330.514,32 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 35.330.514,32 

 

 

 

 

 

Der Jahresabschluss ist auf der Homepage der Stadt Winnenden unter der folgenden Internetadresse abrufbar: 

https://www.winnenden.de/haushalt-finanzen 

 

Winnenden, 19.03.2026 

 

 

Hartmut Holzwarth  

Oberbürgermeister  

Verwendung des Jahresüberschusses/ Behandlung des Jahresfehlbetrags  
  
Behandlung des Jahresfehlbetrags: 
 
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde 
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